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C 
 Auftragsrechtliche Sorgfalt 

schützt auch vor Sanktionen  

Art. 12 lit. a BGFA und Art. 398 Abs. 2 OR 
Art. 12 lit. a  BGFA und  Art. 398  Abs.  2 OR  erfassen  die  

anwaltliche Sorgfaltsplicht aus unterschiedlichen Per-

spektiven.  Die  Verletzung auftragsrechtlicher Sorg-

faltspflicht bildet häufig, aber nicht zwingend, eine 

Verletzung anwaltlicher Berufspflichten. Bei Prüfung  
der  Einhaltung  der  Berufspflichten kann im Disziplinar-

verfahren ata.f  die  Urteile  der  Zivilgerichte abgestellt 
werden.  [242]  

BGer  2С_233/2021  vom  B.  Juli  2021  

Rechtsanwalt  A.  vertrat  B.,  Einzelunternehmer im Bereich 
Fördertechnik und Liftmontage,  in  einem Verfahren vor Be-
zirksgericht  Liestal.  B.  erlitt bei einem Unfall auf einer Bаÿ -
stelle schwere Kopfverletzungen. Rechtsanwalt  A.  liess sich  
die  Ansprüche  von B.  gegen  die  C.  AG  zahlungshalber abtre-
ten. Das Bezirksgericht  Liestal  wies  in  einem rechtskräftigen 
Entscheid  die  Klage über CHF  8.8  Mio. ab. Einerseits wurde  
die  Aktivlegitimation  von B.  verneint, andererseits wurde  
der  mangelnde Kausalzusammenhang zwischen Schadеn-
ereignis und geltend gemachtem Schadén festgestellt. Bei  
der  mündlichen Urteilseröffüung legte  A.  das Mandat nieder 
und erklärte später  die  Rückabtretung  der  Ansprüche.  A.  
machte gegenüber  B.  Schadenersatz wegen  der  Verletzung  
von  auftragsrechtlichen Sorgfaltspflichten geltend.  A.  wurde 
gerichtlich ein Schadenersatz  von  CHF  176866.—  zugespro-
chen.  Die  gegen das Urteil  des  Obergerichtes  des  Kantons 
Zürich gerichtete Beschwerde wies das Bundesgericht ab 
(BGer  4A_462/2017  vom  12.  März  2018).  

Auf Antrag  von B.  eröffnete  die  Aufsichtskommission 
über  die  Anwältinnen und Anwälte im Kanton Zürich ein 
Disziplinarverfahren gegen  A.  Diese auferlegte  A.  wegen 
mehrfacher Verletzung  der  Berufsregeln i.S.v.  Art. 12 lit. a  
BGFA eine  Busse von  CHF  2000.—.  Nach Abweisung einer 
Beschwerde  an  das Verwaltungsgericht  des  Kantons Zürich 
gelangte  A.  mit Beschwerde  in  öffentlich-rechtlichen An-
gelegenheiten  an  das Bundesgericht. 

Gemäss Bundesgericht sind  Art. 12 lit. a  BGFA und  
Art. 398  Abs.  2 OR  eng verknüpft. Beide Normen fassen  die  
Sorgfaltspflicht  des  Anwalts aus z.T. unterschiedlichen Per-
spektiven. Das BGFA regelt  die  Sorgfalt,  die der  Anwalt bei  
der  Ausübung  seines  Berufs einschliesslich, aber nicht nur, 
gegenüber seinen Klienten  an den Tag  legen muss.  Art. 398  
Abs.  2 OR  hat nur  die  getreue und sorgfältige Auftragserfül- 
lung zum Gegenstand.  Die  Verletzung  der  auftragsrecht- 
lichen sorgfaltspflicht führt häufig, aber nicht zwingend zu 
einer Verletzung  der  anwaltlichen Berufspflichten. Staatliche 
Eingriffe bei unsorgfältiger Berufsausübung i.S.v  Art. 12 
lit. a  BGFA sind nur gerechtfertigt, wenn objektiv eine 

Schwere erreicht wird, sodass eine zusätzliche Sanktion im 
überwiegenden öffentlichen Interesse liegt und verhältnis-

mässig erscheint. Nicht jedes prozessual falsche Vorgehen 
stellt eine Verletzung  der  berufsrechtlichen Treuepflicht dar. 

Anlass für  die  strittige Disziplinarmassnahme bilden 
verschiedene Verletzungen  der  auftragsrechtlichen Sorg-
faltspflichten. Diese wurden durch  die  zuständigen Zivil-
gerichte anerkannt und durch das Bundesgericht bestätigt.  
Diverse  Vorbringen  von A.  zielen auf eine nochmalige Über-
prüfung  der in  Rechtskraft erwachsenen zivilrechtliche Ur-
teile ab.  Dies  ist nicht möglich.  Die  Vorinstanzen verletzen 
kein Bundesrecht, wenn sie sich bei  der  Prüfung  der  Einhal-
tung  der  Berufspflichten  an die  Urteile  der  Zivilgerichte ge-
bunden erachteten und keine nochmalige Kontrolle deren 
Rechtmässigkeit vorgenommen haben. 

Das Bundesgericht bejaht das Vorliegen eines qualifizier-
ten Verstosses gegen Berufspflichten.  A.  hat ohne hinrei-
chende Aufklärung  seines  Klienten eine Klage mit übеrhöh-
tem Streitwert eingeleitet. Vernünftige Chancen, auch nur 
annähernd einen Prozessgewinn  in der  Grössenordnung  der  
eingeklagten Summe zu realisieren, bestanden nicht. Auch  
die  Forderungsabtretungverletzte  die  auftragsrechtliche Sorg-
faltspflicht. Bei gesamthafter Betrachtung  der  verschiedenen 
Verfehlungen  von A.  ergibt sich ein Bild unverantwortlicher 
Berufsausübung.  Es  liegt somit ein Verstoss gegen Art.121it.  a  
BGFAvor.  Die  ausgesprochene Sanktion liegt im Rahmen  des  
pflichtgemässen Ermessens  der  Aufsichtskommission. Das 
Bundesgericht betont aber, dass keine allgemeine anwaltliche 
Pflicht besteht, nur risikolose Prozesse zu führen. Unverzicht-
bar ist aber  die  entsprechende Belehrung  des  Klienten und 
dessen Einverständnis zum gewählten Vorgehen. 

Kommentar 

Sich gegen Disziplinarmassnahmen zu wehren, nachdem  
die  Zivilgerichte derart eindeutige Sorgfaltspflichtverlet-

zungen festgestellt haben, ist ein  fast  unmögliches Unter-
fangen.  Dies  zeigt  der  besprochene Entscheid.  

David Jenny 
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